Vergabeunterlagen A

.
Sammlung, Beférderung, Transport und tiw. Verwertung kommunaler Abfalle im Landkreis Sidwestpfalz L SOdwestpfalz

Block A— Anlage1.2 b
(Erklarung nach § 4 Abs. 1 LTTG)

Mustererklarung fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-
Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der je-
weils geltenden Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewdhrleistung von Tariftreue und Min-
destentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Auftragsnummer:

Vergabestelle:

Leistung:

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewahrleis-
tung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz —
LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen und bestatigt dies mit Angabe des
Erklarenden des Angebots.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu Folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz (AEntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

=  meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfihrung der Leistung ein Entgelt zu zahlen, das in Hohe
und Modalitdten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entspricht, an den
ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist - Ta-
riftreveerklarung gemaf’ § 4 Abs. 1 LTTG —;

= meinen/unseren Beschéftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unter-fallen oder auf
die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine Anwendung findet (vgl. z. B. § 2
Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfih-
rung der Leistung gemal § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem
Mindestlohngesetz und der gemal® § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung (ab
1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €; ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab
1.7.2022:10,45 €; ab1.10.2022: 12,00 €, ab 01.01.2024:12,41 €, ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026:
13,90 €; ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelterklarung gemaf? § 4
Abs. 2 LTTG-.

Dies gilt nicht fir eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn ein Bieter/Bewer-
ber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlief3-
lich durch die Inanspruchnahme dort beschaftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszu-
fGhren;
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*  Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote darauthin zu Uber-
prifen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kalkuliert sein konnen;

= im Falle der Auftragsausfihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunternehmen, Beschaftigte
eines Verleihers sowie Beschéftigte des Verleihers des beauftragten Nachunternehmens die Ver-
pflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und dem &ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und
Tariftreueerkldrungen samtlicher Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlief3lich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufihren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind,

= vollstandige und priffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten, diese
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die Beschaftigten auf die Mdglichkeit
von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuweisen.

Ort, Datum, Unternehmen, Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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	Ort Datum Unternehmen Erklärender im Sinne des  126 b BGB: 


